
 

 

 

 

 

Persönliche Freibeträge seit 01.01.2009 

Ehegatten 500.000 € 

Kinder, Stief- und Adoptivkinder sowie Enkel, deren Eltern bereits verstorben sind 400.000 € 

Enkel, deren Eltern noch leben; Urenkel 200.000 € 

Eltern und Großeltern (bei Erbschaft) 100.000 € 

Personen der Steuerklasse II (z.B. Geschwister) 20.000 € 

Personen der Steuerklasse III (Nichtverwandte) 20.000 € 

Eingetragene Lebenspartner werden wie weiter entfernte Verwandte in Steuerklasse III eingestuft. Das führt 
zu deutlich höheren Steuersätzen als bei Ehegatten. Um eine Gleichstellung mit Ehepartnern zu erreichen, 
gilt für Lebenspartner ein Freibetrag von 500.000 Euro - also genauso viel wie bei Ehegatten. 

 
 
Sächliche Freibeträge 
 
Personen der Steuerklasse I 
 
Hausrat  41.000 € 
bewegliche Gegenstände  12.000 € 
 
Personen der Steuerklasse II und III 
 
Hausrat und bewegliche Gegenstände zusammen  12.000 € 
 

Fragen? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf! 

 (+49) 040 - 40 16 13 53 

 nachlassverwaltungen@bernd-clasen.de 


